
 

 
 

 

Tarif-Klasse 

Einkommen  
 

(lt. Ziffer 26 der 
Steuererklärung) 

Vermögen  
 

(lt. Ziffer 44 der 
Steuererklärung) 

 
 

Mittagstisch 
 

11.00 -13.00 

Ganzer Tag 
mit 

Mittagessen 
 

07.00 – 19.00 

Halber Tag  
mit 

Mittagessen 
07.00 -13.30 

oder 
11.30 – 19.00 

Halber Tag 
ohne 

Mittagessen 
07.00 -11.30 

oder 
13.30-19.00 

Nur 
Nachschul- 
betreuung 

15.30 – 19.00 

inklusive 

„z’Abund“ 

 

1 
 

Bis 40’000 
 

50'000 bis 
100’000 

 

12.00 

 

40.00 
 

30.00 
 

18.00 
 

18.00 

 
2 

 

40'000 bis 
60’000 

 

100'000 bis 
150’000 

 
12.00 

 
44.00 

 
34.00 

 
22.00 

 
18.00 

 

3 
 

60'000 bis 
80’000 

 

150'000 bis 
200’000 

 

12.00 

 

48.00 
 

38.00 
 

26.00 
 

18.00 

 

4 
 

80'000 bis 
90’000 

 

200'000 bis 
250’000 

 

12.00 

 

56.00 
 

46.00 
 

34.00 
 

18.00 

 
5 

 

90'000 bis 
100’000 

 

250'000 bis 
300’000 

 
12.00 

 
63.00 

 
53.00 

 
41.00 

 
18.00 

 

6 
 

Ab 100’000 
 

Ab 300’000 
 

12.00 

 

74.00 
 

64.00 
 

52.00 
 

18.00 

 

Die Tarife richten sich nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern. 
 

Die Tarifklasse entspricht entweder dem höheren Einkommen oder dem höheren Vermögen. 

Sie gelten für Familien aus der Gemeinde Grächen oder einer Gemeinde, mit der eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen wurde. 

Der Tarif wird aufgrund des steuerbaren Nettoeinkommens oder Reinvermögens der Familie oder beider Elternteile zusammen berechnet. 

Für Kinder aus Gemeinden ohne Leistungsvereinbarung wird den Eltern der Maximaltarif verrechnet. 
Dies gilt auch, wenn die Einkommens- und Vermögenverhältnisse nicht offengelegt werden. 

T a r i f e  
(in CHF) 


